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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Für einen grossen Medienwirbel sorgte 2013 der Fall „Carlos“. Den Auftakt machte eine
Sendung des Schweizer Fernsehens über die Arbeit eines Zürcher Jugendanwaltes.
Durch den TV-Bericht wurde publik, dass ein wegen verschiedener Delikte 34 Mal
vorbestrafter Jugendlicher eine Betreuung erhielt, die den Kanton Zürich monatlich
über CHF 29‘000 kostete. Die allgemeine Empörung über dieses Sondersetting, das
eine 4-Zimmerwohnung und Thaibox-Stunden miteinschloss, war so gewaltig, dass die
Zürcher Justizdirektion sich gezwungen sah, zu handeln und „Carlos“ vorerst zu
inhaftieren. Dagegen erhob der Bestrafte Beschwerde. Der Fall löste eine landesweite
Debatte über den Jugendstrafvollzug und die dabei unterstellte „Kuscheljustiz“ aus.
Nationalrat Fehr (svp, ZH) reichte in der Folge seine 2012 abgeschriebene Motion (Mo.
10.3131) zur Verschärfung des Jugendstrafrechts erneut ein. 1

MOTION
DATUM: 18.09.2013
NADJA ACKERMANN

Die im Nachhall der Debatte um den Fall „Carlos“ eingereichte und von 110
Nationalrätinnen und Nationalräten mitunterzeichnete Motion Fehr (svp, ZH) zur
Verschärfung des Jugendstrafrechts wurde im Herbst 2015 von der grossen Kammer
abgelehnt. Der Motionär forderte unter anderem die Möglichkeit, Jugendliche bei
besonders schweren Taten nach Erwachsenenstrafrecht verurteilen zu können. Die
verlangten Änderungen seien unnötig und „erst noch kontraproduktiv“, so
Justizministerin Sommaruga. 2

MOTION
DATUM: 21.09.2015
KARIN FRICK

Privatrecht

Diskussionslos nahm der Nationalrat in der Herbstsession 2018 eine Motion Flach (glp,
AG) für ein Sanierungsverfahren für Privatpersonen an. Der Bundesrat soll dazu
verschiedene Varianten prüfen und anschliessend einen Gesetzesentwurf vorlegen. In
seinem Bericht vom März 2018 in Erfüllung eines Postulats Hêche (sp, JU) war der
Bundesrat zum Schluss gekommen, dass diesbezüglich Handlungsbedarf bestehe. Ein
Entschuldungsverfahren für Privatpersonen könne den Schuldnern eine Perspektive
eröffnen und Fehlanreize beseitigen, wovon auch die Gläubiger und die Gesellschaft als
Ganzes profitierten, zitierte der Motionär den Bericht in der Begründung seines
Vorstosses. Der Bundesrat hatte sich bereits im Bericht dazu bereit erklärt, auf
Aufforderung des Parlaments hier tätig zu werden, weshalb er auch die Motion zur
Annahme beantragt hatte. 3

MOTION
DATUM: 28.09.2018
KARIN FRICK

Wie zuvor schon der Nationalrat nahm auch der Ständerat die Motion Flach (glp, AG)
zum Sanierungsverfahren für Privatpersonen diskussionslos an. Sowohl die RK-SR als
auch der Bundesrat hatten die Annahme der Motion beantragt. 4

MOTION
DATUM: 19.06.2019
CATALINA SCHMID

Grundrechte

Das Vermummungsverbot wird auch 2012 auf der politischen Agenda bleiben. So
reichte der Nationalrat Fehr (svp, ZH) eine Motion ein, die den Bundesrat beauftragt,
dem Parlament eine Vorlage für ein nationales Vermummungsverbot zu unterbreiten.
Widersacher gegen das Verbot sollen mit Gefängnis bestraft werden. Auslöser dieser
Motion war ein Angriff auf Fehr selbst, der im Januar 2011 auf dem Weg zu einer
Versammlung der SVP Zürich am Albisgüetli von einem Demonstranten attackiert
worden war. 5

MOTION
DATUM: 03.03.2011
NADJA ACKERMANN

01.01.90 - 01.01.20 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Einen anderen Verlauf nahm die Behandlung der Motion Fehr (svp, ZH). Die im
Anschluss an einen tätlichen Übergriff auf den Motionär im Januar 2011 eingereichte
Motion fordert ein nationales Vermummungsverbot. Da die Motion von 134
Nationalräten mitunterzeichnet worden war, überrascht deren Annahme in der grossen
Kammer in der Wintersession nicht. Gegen die Motion sprachen sich die Fraktionen der
Grünen, der Grünliberalen sowie eine Mehrheit der SP-Fraktion aus. 6

MOTION
DATUM: 13.12.2012
NADJA ACKERMANN

Der Ständerat wollte kein nationales Vermummungsverbot. Mit 27 zu 3 Stimmen sprach
er sich klar gegen eine entsprechende Motion Fehr (svp, ZH; Mo. 11.3043) aus. Ein
generelles Vermummungsverbot würde einen Eingriff in die Polizeihoheit der Kantone
darstellen und daher eine Verfassungsänderung voraussetzen. Mit demselben Argument
lehnte die kleine Kammer auch eine Motion Föhn (svp, SZ; Mo. 13.3520) ab, welche
Vermummungen bei Demonstrationen und Kundgebungen künftig zwingend als
Straftatbestand ahnden wollte. Der Motionär begründete seinen Vorstoss damit, dass
die kantonalen Verbote nicht mit gebotener Härte durchgesetzt würden und daher ein
nationales Vermummungsverbot in das Strafgesetzbuch aufgenommen werden müsse. 7

MOTION
DATUM: 02.12.2013
NADJA ACKERMANN

Polizei

Der Nationalrat überwies gegen den Antrag des Bundesrates eine Motion Segmüller
(cvp, LU) (08.3208), welche die Landesregierung auffordert, zusammen mit den
Kantonen für einen Ausbau des Bestandes der Polizeikräfte zu sorgen. Dasselbe und
zusätzlich auch noch eine Aufstockung des Grenzwachtkorps speziell für die
Verbrechensbekämpfung in den Grenzregionen verlangte auch eine vom Nationalrat
überwiesene, von der kleinen Kammer aber abgelehnte Motion Robbiani (cvp, TI)
(08.3268). Der Nationalrat und nach ihm auch der Ständerat überwiesen eine Motion
Fehr (svp, ZH) (08.3510) für eine Aufstockung des Grenzwachtkorps um 200-300
Personen. Die kleine Kammer strich allerdings die Nennung einer konkreten Zahl. 8

MOTION
DATUM: 09.12.2009
HANS HIRTER

Mit seiner 2008 eingereichten Motion verlangte Fehr (svp, ZH) die Aufstockung des
Grenzwachtkorps (GWK) um 200 bis 300 Stellen sowie eine konkurrenzfähige
Besoldung, vor allem der jungen Grenzwächter. Nachdem die Motion vom Nationalrat
2009 angenommen wurde, schuf die kleine Kammer eine Differenz, indem sie die
Streichung der verbindlichen Zahl von 200 bis 300 Grenzwächter forderte. Gleichzeitig
überwies der Ständerat ein Postulat seiner sicherheitspolitischen Kommission
(09.3737), das den Bundesrat beauftragt, den Bestand des Grenzwachtkorps bis Ende
2010 aufgrund der Erfahrungen mit dem Schengen-Dublin-Abkommen zu überprüfen.
Damit sollte sichergestellt werden, dass die Motion auch ohne genaue Zahlenangabe
effektiv umgesetzt wird. Der Nationalrat stimmte 2011 der Änderung zu, womit die
Motion überwiesen wurde. 9

MOTION
DATUM: 01.03.2011
NADJA ACKERMANN

Aussenpolitik

Gute Dienste

Die Schweiz soll sich am Verteilungsmechanismus der «Koalition der Willigen«
beteiligen, forderten im September 2019 Beat Flach (glp, AG; Mo. 19.4319), Lisa Mazzone
(gp, GE; Mo. 19.4034), Guillaume Barazzone (cvp, GE; Mo. 19.4033), Kurt Fluri (fdp, SO;
Mo. 19.4037), Carlo Sommaruga (sp, GE; Mo. 19.4035) und Rosmarie Quadranti (bdp, ZH;
Mo. 19.4036) in ihren identischen Motionen. Die «Koalition der Willigen» oder eher
«Aufnahmewilligen» bezeichnete in diesem Kontext eine Gruppe von EU-Staaten, die
sich freiwillig zur Aufnahme geretteter Flüchtlinge bereit erklärten. Die Beteiligung der
Schweiz könne gemäss Motionärinnen und Motionären entweder durch die Aufnahme
eines Mindestanteils (von zwei Prozent) der Überlebenden an Bord jedes NGO-Schiffs
oder durch die Unterstützung der Küstenstaaten durch die Aufnahme von Flüchtlingen
aus deren Asylzentren erreicht werden. Die Schweiz beteilige sich via Frontex an der
Finanzierung der libyschen Küstenwache, welche Schiffbrüchige nach Libyen
zurückführe, ein Land in dem ein aktiver Konflikt schwele und in dessen
«Gefangenenlagern» Menschenrechtsverletzungen weitverbreitet seien, kritisierten die
Motionärinnen und Motionäre. Als Land mit einer langen humanitären Tradition müsse
sich die Schweiz daher umso mehr bereit erklären, Überlebende aufzunehmen. 
In seiner Stellungnahme machte der Bundesrat klar, dass die Seenotrettung eine

MOTION
DATUM: 27.09.2019
AMANDO AMMANN
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völkerrechtliche Verpflichtung sei und man alle Beteiligten zur Einhaltung der EMRK,
des internationalen Seerechts und der Genfer Flüchtlingskonvention aufrufe. Ad-hoc-
Lösungen zur Verteilung von Flüchtlingen stehe die Schweiz jedoch zurückhaltend
gegenüber, man setze sich eher für eine Reform des Dublin-Systems auf europäischer
Ebene ein. Die Umverteilung von Personen ohne Chance auf Asyl sei ein Pull-Faktor, der
falsche Anreize setze. Man werde aber weiterhin die Erstaufnahmestaaten auf
bilateraler und multilateraler Ebene unterstützen, so wie das bereits durch die
Beteiligung an den Plänen des EASO und dem Relocation-Programm der EU im Jahr
2015 geschehen sei. Im Rahmen des zweiten Schweizer Beitrags an ausgewählte
Mitgliedstaaten der Europäischen Union werde sich die Schweiz zudem für die Stärkung
des Migrationsmanagements in besonders stark betroffenen europäischen Staaten
einsetzen. Der Bundesrat beantragte aus diesen Gründen in allen Fällen die Ablehnung
der Motion. 10

Landesverteidigung

Militärorganisation

Le Conseil national a transmis comme postulat une motion Fehr (udc, ZH) (Mo.
96.3153) demandant au gouvernement de prendre un ensemble de mesures afin
d'améliorer la formation des militaires. Parmi celles-ci, le motionnaire enjoint le
Conseil fédéral de combler les lacunes d'effectifs du corps des instructeurs d'ici à la fin
de l'année 1998. De concert avec l'exécutif, la majorité des députés a estimé que la
forme moins contraignante du postulat était préférable dans la mesure où les délais
prévus dans la motion ne pouvaient être tenus. La grande chambre a en revanche rejeté
une motion Seiler (udc, BE) (Mo. 95.3070) demandant que les services accomplis dans
le cadre des corps de sapeurs-pompiers figurent dans le livret de service. La majorité
des députés a estimé que la base légale nécessaire pour une telle mesure faisait défaut,
la loi ne reconnaissant pas que les services accomplis au sein des pompiers constituent
un service de substitution aux devoirs militaires. 11

MOTION
DATUM: 16.09.1996
ALEXANDRE FÜZESSÉRY

Kurz nach Bekanntwerden, dass Bundesrat Parmelin das BODLUV-Projekt sistiert hatte,
wollte die SiK des Nationalrates proaktiv Einfluss auf das Armeebudget nehmen und
mittels Motion sicherstellen, dass im Rüstungsprogramm 2017 sämtliche
Armeefinanzen für die Rüstungsausgaben eingesetzt werden können und keine
Restkredite entstehen. Weil BODLUV ursprünglich für das Rüstungsprogramm 2017
vorgesehen gewesen war und folglich mit dessen zwischenzeitlichem Wegfall Gelder
frei geworden waren, wollte die Kommission erwirken, dass tatsächlich CHF 5 Mrd. für
die Armee ausgegeben würden und nicht etwa weniger. Dieser Meinung war auch die
Regierung, wie sie in ihrer Stellungnahme bekannt gab, jedoch empfahl sie die Motion
gleichwohl zur Ablehnung. Sie stellte jedoch auch bloss in Aussicht, dass die
Rüstungsplanung angepasst werde und für den im RP 2017 berücksichtigten Zeitraum
andere Projekte anvisiert würden. Spezifische Projekte konnten damals vom Bundesrat
noch nicht benannt werden.
Kommissionssprecher Büchler (svp, SG) appellierte im Nationalrat an seine Kolleginnen
und Kollegen, dass die Armeeführung dringend Planungssicherheit brauche und dafür
ein Rüstungsprogramm über CHF 700 Mio. nötig sei. Dies entsprach dem für BODLUV
vorgesehenen Betrag. Minderheitssprecher Flach (glp, AG) hielt nichts von diesem
Antrag und nannte ihn „sicherheitspolitisch und finanzpolitisch verantwortungslos”. Es
gebe gar kein Beschaffungsprojekt mit diesem hohen Finanzbedarf, das bereits
beantragt werden könne. Trotz Gegenwehr – auch des Verteidigungsministers – wurde
die Motion mit 126 zu 63 Stimmen angenommen. 12

MOTION
DATUM: 15.06.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die nationalrätliche SiK wollte, dass der Sicherheitspolitische Bericht  zukünftig durch
das VBS verfasst werde, und brachte ihre Forderung Mitte 2017 in einer
Kommissionsmotion zum Ausdruck. Die Kommission wollte dadurch eine
Kompetenzen-Neuregelung erzielen und ferner drei Vorgaben umgesetzt wissen: Der
Bericht dürfe nicht länger als 20 DIN-A4 Seiten sein und müsse verständlich formuliert
werden, Sicherheitslücken müssten dargelegt und die nötigen Massnahmen zum
Schliessen der Lücken aufgezeigt werden und drittens müssten im Bericht die
Einschätzungen der anderen Departemente transparent dargelegt werden, sofern sie
von denjenigen des Verteidigungsdepartementes abweichen würden. Eine
Kommissionsminderheit Flach (glp, AG) unterstützte die Motion nicht und auch die

MOTION
DATUM: 21.09.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Regierung sprach sich gegen den Vorstoss aus. Bereits zu Beginn seiner Stellungnahme
bezog sich der Bundesrat auf die institutionelle Aufgabenverteilung: Als oberste
leitende und vollziehende Behörde sei er es, der die Berichte zur Sicherheit zu
verfassen habe. Zwar liege die Federführung für die Ausarbeitung dieser Berichte beim
VBS, die anderen Departemente seien jedoch auch einzubeziehen, weil die Instrumente
der Schweizer Sicherheitspolitik verschiedenen Departementen angegliedert seien.
Überdies seien bei der letztmaligen Publikation des Sicherheitspolitischen Berichts
auch die Kantone in einer Vernehmlassung angehört worden. Zweifel brachte der
Bundesrat auch in puncto verfassungskonformer Umsetzung der Motion vor. Die
Umsetzung würde eine Abkehr vom bis anhin üblichen Verfahren bedeuten und auch
das Kollegialitätsprinzip im Bundesrat unterminieren. 

Im Nationalrat war das Geschäft auf der Tagesordnung der Herbstsession 2017, wo es
unmittelbar nach dem Sicherheitspolitischen Bericht selbst behandelt wurde. Es war
Kommissionssprecher Salzmann (svp, BE), der die Debatte eröffnete und die
Kernanliegen der Motion noch einmal darlegte. Wichtig war der Kommission auch ein
kürzerer Erscheinungsrhythmus dieser Berichte. Etwa alle zwei Jahre könnte ein
schlankerer Bericht erscheinen, der auch lediglich „Aktualisierungen” gegenüber der
vorangehenden Version aufführe und an tatsächlichen Problematiken orientiert sein
würde. Gegen kürzere Intervalle stellte sich die Kommissionsminderheit nicht, im
Gegenteil sei es angesichts der sich rasch verändernden Sicherheitslage angezeigt,
solche Berichte etwas häufiger zu verfassen. Flach (glp, AG) stellte sich jedoch aus
grundsätzlicheren Überlegungen gegen die Motion. Nicht nur teilte die Minderheit die
Ansicht des Bundesrates, dass der Bericht in dessen Kompetenz liege. Es seien auch
andere Punkte, denen die Motion zuwiderlaufe: Alleine schon die Begrenzung auf 20
Seiten halte er für unangemessen, erklärte Flach – der letzte Bericht umfasste 125
Seiten. „Sicherheit braucht vielleicht auch einmal etwas mehr Platz”, so Flach. Weiter
nannte er die alleinige Herausgeberschaft durch das VBS eine stossende Forderung,
denn die Sicherheitspolitik ist an diversen Stellen angesiedelt; Sicherheit sei auch
Aussenpolitik, sei auch Wirtschaftspolitik. Ebenso äusserte sich im Namen der
Regierung Bundeskanzler Thurnherr, dessen Anwesenheit, respektive die Abwesenheit
eines Regierungsmitglieds, bei Thomas Hurter für Stirnrunzeln sorgte. Des
Bundeskanzlers Ausführungen fruchteten denn auch nicht und das Ratsplenum nahm
die Motion mit 98 zu 68 Stimmen an, vier Parlamentsmitglieder enthielten sich. 13

Ausrüstung und Beschaffung

Der nationalrätlichen Plenumsdebatte zur Beschaffung von Transportflugzeugen ging
eine Sitzung der SiK voraus. Die Kommission stand nicht einstimmig hinter den
Vorstössen: Mit 16 zu fünf, respektive zu sechs Stimmen, beantragte sie zwar, die
Motionen gutzuheissen, in der Kommissionsminderheit waren jedoch mit den SVP-
Abgeordneten Bortoluzzi (svp, ZH), Fehr (svp, ZH) und Geissbühler (svp, BE) auch
bürgerliche Politiker vertreten, die normalerweise für eine starke Armee eintreten.
Deren ablehnende Haltung war indes nicht in der Sache begründet, sondern in der Art
der Finanzierung. Eine allfällige Beschaffung sollte in ihren Augen über das EDA
finanziert werden und nicht über reguläre Rüstungsprogramme, die letztlich das
Armeebudget betreffen. Weiter, so die Annahme aus der Kommissionsminderheit,
würden die meisten friedensfördernden Einsätze eben im Auftrag des
Aussendepartements erfolgen und nicht des Verteidigungsdepartements. Diese Fragen
prägten in der Folge auch die Diskussion im Rat. Nicht nur finanzielle Aspekte waren
jedoch Inhalt der Debatte, auch die Rolle der Armee und insbesondere das Ausmass der
Friedensförderung waren Streitobjekte. Es kristallisierte sich heraus, dass bürgerliche
Exponenten grundsätzlich skeptisch gegenüber Auslandeinsätzen der Armee eingestellt
waren, worunter auch Engagements im Bereich der Friedensförderung fallen. Die
Schlussabstimmungen im Nationalrat brachten dann nicht für beide Motionen das
gleiche Ergebnis. Während die Motion Savary (sp, VD) (14.4061), die im Titel explizit den
Einsatz solcher Flugzeuge für Friedensförderung nannte, mit 117 zu 57 Stimmen deutlich
abgelehnt wurde, obsiegte eine knappe Mehrheit von 89 zu 87 Stimmen (bei sechs
Enthaltungen) zugunsten der Motion Bieri (cvp, ZG).
Damit war jedoch noch nicht Schluss: Nationalrat Freysinger (svp, VS) war der Meinung,
das Resultat zur Motion Bieri sei ein zufälliges und dadurch des Parlamentes unwürdig.
Sein Ordnungsantrag auf Rückkommen auf die Abstimmung war mit 116 zu 65 Stimmen
erfolgreich. In der Wiederholung unterlag dann die Motion Bieri mit 98 zu 85 Stimmen
bei zwei Enthaltungen und wurde damit, wie die Savary-Motion, zu Fall gebracht.
Wesentlichen Beitrag dazu leisteten fünf SVP-Nationalräte, die der Motion zuerst
zugestimmt hatten. 14

MOTION
DATUM: 22.09.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Pour en finir avec les votes récurrents sur les avions de combat, Hans Peter Portmann
(plr, ZH) souhaitait que le peuple décide si la Suisse doit avoir une police aérienne ou
une défense de l'espace aérien (Po. 18.3026). Le Conseil fédéral jugeait cette mesure
superflue, les bases légales existantes étant suffisantes. Il a donc proposé de rejeter le
postulat qui fut par la suite retiré. 
Beat Flach (pvl, AG), par le biais d'une motion (18.3046), avait demandé au Conseil
fédéral de soumettre au Parlement une décision de principe et de planification sur
l'acquisition de nouveaux avions de combat sous la forme d'un arrêté fédéral sujet au
référendum. Le Conseil fédéral a préconisé le rejet de la motion, puisqu'il avait, le 9
mars 2018, choisi la voie d'un arrêté de planification du Parlement pour régler la
question du renouvellement des moyens de protection de l'espace aérien et
permettre au peuple de se prononcer à ce sujet. Le Conseil national l'a alors balayée
par 138 voix contre 46. L'arrêté, chargeant le Conseil fédéral de l'acquisition de
nouveaux avions de combats et de systèmes de défense sol-air de longue portée, pour
un volume financier de 8 milliards et des affaires compensatoires à hauteur de 100%, a
été soumis à consultation jusqu'au 22 septembre 2018. 15

MOTION
DATUM: 23.05.2018
DIANE PORCELLANA

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Mit einer Motion verlangte die Grünliberale Fraktion grüne Zonen für Elektrofahrzeuge.
Von der Schaffung von speziellen Zonen für das Parken von Elektrofahrzeugen
versprach sich die Grünliberale Fraktion einen Anreiz, der zu einem höheren Anteil von
Elektrofahrzeugen im Verkehr führen soll. Die grüne Zone könne auch
Auflademöglichkeiten beinhalten und soll zentral gelegen sein, damit das Fahren von
Elektrofahrzeugen möglichst attraktiv werde. Das von Nationalrat Flaach (glp, AG) im
Plenum präsentierte Anliegen wurde von Nationalrat Schilliger (fdp, LU) angegriffen: Um
Parkplätze werde in den Städten heftig gestritten und die Schaffung von exklusiven
Parkzonen für Elektrofahrzeuge würde diese Konflikte verstärken. Zudem entstehe
zusätzlicher Suchverkehr, was unökologisch sei. Bundesrätin Sommaruga hielt der Kritik
entgegen, dass die Motion keine Zwänge schaffe, den Föderalismus respektiere und den
Städten und Gemeinden die Möglichkeit gebe, diesbezüglich eigene Entscheide zu
fällen. Die Bundesrätin bezeichnete die Motion als «Beitrag in die Richtung, in die wir
gehen wollen». Die Motion wurde im März 2019 vom Nationalrat mit 90 zu 84 Stimmen
(keine Enthaltungen) angenommen. Die Motion abgelehnt hatten die Fraktionen der SVP
und FDP. 16

MOTION
DATUM: 05.03.2019
NIKLAUS BIERI

Raumplanung und Wohnungswesen

Wohnungsbau und -eigentum

In der Sommer- und Herbstsession nahmen Stände- und Nationalrat je eine Motion für
Anpassungen am Stockwerkeigentum an. 
Diskussionslos, stillschweigend und somit einstimmig nahm der Ständerat im Juni 2019
eine Motion Caroni (fdp, AR; Mo. 19.3140) an. Diese forderte, aufbauend auf dem
Bericht des Bundesrates vom März 2019 und einem früheren Postulat Caroni (fdp, AR;
Po. 14.3832), entsprechende gesetzliche Anpassungen am Stockwerkeigentum. Damit
sollten diverse Lücken geschlossen und Anwendungsprobleme gelöst werden.
Namentlich erwähnt wurde vom Motionär der mangelnde Rechtsschutz von
Stockwerkeigentümerinnen und Stockwerkeigentümern, die «ab Plan» erwerben, also
noch vor der Fertigstellung eines Gebäudes.
Im Nationalrat wurde die gleichentags eingereichte und ähnlich lautende Motion von
Beat Flach (glp, AG; Mo. 19.3347) zwar ebenfalls vom Bundesrat zur Annahme
empfohlen, aber wegen Bekämpfung durch Hans Egloff (svp, ZH) erst im September
2019 behandelt. Egloffs zwei Hauptargumente für Ablehnung der Motion waren
einerseits die grundsätzlich ausreichenden rechtlichen Regelungen zum
Stockwerkeigentum und andererseits die Behebung einzelner Probleme durch bereits
aufgegleiste Reformen im Werk- bzw. Kaufvertragsrecht. Da sich einzig die SVP –
geschlossen – und vier Liberale gegen die Motion stellten, wurde diese mit 108 zu 63
Stimmen bei einer Enthaltung klar überwiesen. 17

MOTION
DATUM: 04.06.2019
SEAN MÜLLER
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Umweltschutz

Lärmschutz

Le conseiller national Beat Flach (pvl, AG) demande par le biais d'une motion,
l'autorisation de la pratique de la fenêtre d'aération et la possibilité de densifier vers
l'intérieur du milieu bâti sans autorisation dans les zones exposées au bruit. D'après
l'art. 39 al.1 OPB, les immissions de bruit se mesurent au milieu de la fenêtre ouverte
des locaux à usage sensible au bruit. L'auteur relève qu'une autre méthode est utilisée,
dite pratique de la fenêtre d'aération. Jugée non admissible par le Tribunal fédéral, il
serait alors impossible de densifier vers l'intérieur du milieu bâti dans ces endroits
fortement exposés en raison des interdictions de construire en vertu de la législation
sur la protection contre le bruit. Il souhaite que les dérogations prévues à l'art. 31 al. 2
OPB soient appliquées que dans des cas exceptionnels. Il charge le Conseil fédéral
d'adapter l'OPB et, au besoin, la loi sur la protection de l'environnement (LPE) afin
d'autoriser la pratique de la fenêtre d'aération. 
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion. Premièrement, il souligne que des
permis de construire peuvent être délivrés en cas de dépassement des valeurs limites
d'immissions lorsqu'il y a un intérêt prépondérant à construire. Deuxièmement, il
mentionne que le Conseil de l'organisation du territoire (COTER) et la Commission
fédérale pour la lutte contre le bruit (CFLB) ont déjà indiqué des pistes de solutions
pour concilier les objectifs du développement territorial avec ceux de la lutte contre le
bruit. Pour le Conseil fédéral, la pratique de la fenêtre d'aération n'est pas suffisante. Il
prône la poursuite des réflexions des deux commissions fédérales extraparlementaires
afin de créer une base légale autorisant une densification vers l'intérieur judicieuse
dans ces zones exposées au bruit. Des propositions seront formulées dans le plan
national de mesures pour diminuer les nuisances sonores.
La chambre basse adopte la motion par 137 voix contre 54 et 1 abstention. La CEATE-CE
partage la volonté du motionnaire. Mais par 12 voix et 1 abstention, les membres de la
commission souhaitent la formuler de manière plus générale. Ainsi, au lieu d'une
"judicieuse densification vers l'intérieur du milieu bâti, sans autorisation
exceptionnelle, et à autoriser l'application de la pratique dite de la fenêtre d'aération,
qui est largement reconnue", la nouvelle version demande que les modifications
législatives puissent permettre "la densification vers l'intérieur du milieu bâti
nécessaire du point de vue de l'aménagement du territoire tout en tenant compte de
manière appropriée de la protection de la population contre les nuisances sonores". Le
Conseil des Etats adopte la motion dans sa version modifiée. La motion devra repasser
devant la chambre basse pour une seconde lecture. 18

MOTION
DATUM: 11.12.2017
DIANE PORCELLANA

Allgemeiner Umweltschutz

Le gouvernement a proposé de rejeter une motion déposée par le conseiller national
Hans Fehr (udc, ZH). Fort du soutien de 85 cosignataires, le député zurichois
revendiquait la suppression du droit de recours des associations - en particulier des
organisations écologistes - en matière de constructions et de planification, prétextant
que ce dernier freine par trop le développement économique et la création d'emplois.
Dans sa réponse, le Conseil fédéral a argué que cet instrument a fait ses preuves du fait
qu'il constitue une incitation à mieux tenir compte de la législation environnementale.
En outre, le gouvernement a tenu à préciser qu'une petite partie seulement des
oppositions et des recours déposés à l'encontre de projets proviennent des
organisations environnementales, la plupart émanant de particuliers, des communes et
des cantons. 19

MOTION
DATUM: 01.10.1997
LIONEL EPERON

Une motion Hans Fehr (udc, ZH) a suscité un débat animé au Conseil national. La
motion chargeait l’exécutif de supprimer le droit de recours des associations en
matière de construction et de planification, en modifiant notamment les lois
concernant la protection de l’environnement, l’aménagement du territoire, la
protection de la nature et du paysage, les chemins pour piétons et de randonnée
pédestre. Le motionnaire estimait que le droit de recours des associations entravait la
bonne marche de l’économie, des industries et du marché du travail. Le Conseil fédéral
a répondu que les recours des associations ayant abouti avaient mis en évidence des
manquements liés aux projets. De plus, les recours issus des organisations de
protection de l’environnement représentaient une part minime de l’ensemble des
recours émanant le plus souvent de privés ou de communes. L’exécutif a recommandé
le rejet de la motion. Le débat s’est animé entre les représentants des Verts et de l’UDC

MOTION
DATUM: 16.06.1999
LAURE DUPRAZ
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qui se sont tour à tour renvoyé la balle. Finalement, la décision a été repoussée en
raison du nombre insuffisant de députés présents dans la salle. 20

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Die Räte behandelten eine Motion Schneider-Schneiter zur Befreiung von Babysitting
und Hausdienstarbeit von AHV-Beiträgen. Bei kleinen Dienstleistungen unter
Verwandten und Nachbarn, wie gelegentlichem Babysitting oder kleinen
Gartenarbeiten, die mit geringen Geldbeträgen oder Naturalien entschädigt werden, sei
den Beteiligten oft nicht klar, dass ein Arbeitsverhältnis vorliege und damit AHV
abgerechnet werden müsse; sie befänden sich somit unwissentlich in der Illegalität.
Zwar liege gerade bei Hausdienstarbeiten unbestreitbar eine Missbrauchsgefahr vor, so
die Motionärin. Jedoch führe auch das Festhalten an einer Rechtsnorm, welche den
Betroffenen unverständlich erscheine und konkret nicht durchsetzbar sei, zu einem
geminderten Respekt vor dieser Norm und damit zu Missbrauchsgefahr. Der Bundesrat
beantragte die Annahme der Motion, stellte jedoch bereits in Aussicht, die Befreiung
auf Arbeitnehmende unter 25 Jahren und einen Jahresverdienst von maximal CHF 750
beschränken zu wollen. Der Nationalrat nahm den Vorstoss in der Sommersession
stillschweigend an. Im Gegensatz dazu entfaltete sich im Ständerat in der Herbstsession
eine Debatte, angestossen durch die SGK-SR, welche gegen eine Minderheit Seydoux
(cvp, JU) die Ablehnung der Motion beantragte. Die Mehrheitssprecherin äusserte den
Verdacht, die Motion sei nicht aufgrund eines Bündels negativer Erfahrungen mit den
betreffenden Bestimmungen, sondern vielmehr aufgrund eines Einzelfalles – gemeint
war jener von Nationalrat Hans Fehr (svp, ZH) – lanciert worden. Die Notwendigkeit
einer neuen Regelung sei nicht gegeben und bei Hausangestellten mit vielen
Arbeitgebenden, welche je nur Löhne von einigen hundert Franken jährlich bezahlten,
sei die Gefahr von Missbrauch und folglich von Beitragslücken gross. Eine
entsprechende Regelung würde zudem eine Ausnahme zur Ausnahme bilden –
Jahreslöhne unter CHF 2‘300 pro Arbeitgeber sind nicht AHV-pflichtig, ausser die
Tätigkeit wird in einem Privathaushalt ausgeführt – und damit das System weiter
verkomplizieren. Die Minderheitssprecherin hielt dagegen, negative Erfahrungen lägen
nur darum nicht vor, weil die Regel allgemein unbekannt sei. Auch der Bundesrat
spreche von einer Disproportionalität zwischen dem Aufwand für die AHV-Abrechnung
und den tatsächlichen Beiträgen, und die von ihm vorgeschlagene Lösung sei nicht
übertrieben kompliziert, bringe jedoch Rechtssicherheit für die Privathaushalte. Ein
Ordnungsantrag Niederberger (cvp, NW), der die Motion aufgrund der
Nichtübereinstimmung des Motionstexts mit der vorgeschlagenen Umsetzung des
Bundesrates zur Prüfung an die Kommission zurückweisen wollte, wurde deutlich
abgelehnt. Der Rat überwies die Motion mit 22 zu 14 Stimmen bei 5 Enthaltungen. 21

MOTION
DATUM: 20.06.2014
FLAVIA CARONI

Invalidenversicherung (IV)

IV-Verfügungen mit leichter Sprache ergänzen, um sie für die betroffenen Menschen
verständlich zu machen, wollte Beat Flach (glp, AG) mittels einer Motion. Der Motionär
störte sich an den Kommunikationsproblemen zwischen Versicherten und IV-Stellen,
die daraus entstünden, dass die Versicherten – und teilweise gar Personen mit einem
juristischen Abschluss ohne Spezialisierung im Sozialversicherungsrecht –  die
Entscheidungen und Mitteilungen der IV nicht verstünden. Neben Misstrauen schaffe
dies auch auf allen Seiten grossen Mehraufwand, kritisierte er. Deshalb solle der Bund
seine Zielvereinbarungen mit den kantonalen IV-Stellen um das Ziel ergänzen, dass
Entscheide so zu kommunizieren seien, dass die «Kernbotschaft des Entscheids von
durchschnittlichen versicherten Personen verstanden» werde. Der diesbezügliche
Zielerreichungsgrad sei überdies regelmässig zu überprüfen. Viel helfen würde es
zudem bereits, wenn sich die IV-Stellen an das «Merkblatt Behördenbriefe» der
Bundeskanzlei zu persönlichem, sachgerechtem und verständlichem Schreiben hielten,
betonte Flach in der Begründung seines Vorstosses. Diskussionslos sprachen sich
Bundesrat und Nationalrat für eine Annahme der Motion aus. 22

MOTION
DATUM: 20.12.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Soziale Gruppen

Migrationspolitik

1997, als das Doppeljubiläum „150 Jahre Bundesstaat“ und „50 Jahre UNO-
Menschenrechte“ bevorstand, hatte sich der Nationalrat grosszügig gezeigt. 111
Parlamentarierinnen und Parlamentarier unterzeichneten damals eine Motion
Fankhauser (sp, BL), die analog zur Praxis in den Nachbarländern Frankreich und Italien
eine Amnestie für „Papierlose“ verlangte, deren effektive Zahl im Dunkeln liegt.
Fankhauser dachte dabei vor allem an Saisonniers, die nach Ablauf ihrer
neunmonatigen Bewilligung nicht in die Heimat zurückkehren, an die „versteckten“
Familienangehörigen von Saisonniers sowie an eine weitere Anzahl von Personen, die
aus verschiedenen Gründen ihre Aufenthaltserlaubnis verloren haben. Dieser Vorstoss
verstand sich auch als Beitrag zur Bekämpfung der Schwarzarbeit. Der Bundesrat
beantragte, die Motion in ein Postulat umzuwandeln, da zwei unterschiedliche Anliegen
(Straferlass und aufenthaltsrechtliche Regelung) vermengt würden; letztere könnte nur
durch eine Revision des Anag oder durch einen befristeten Bundesbeschluss umgesetzt
werden. Der Zürcher SVP-Abgeordnete Fehr wollte auch das Postulat ablehnen, da
damit Unrecht zu Recht erklärt würde, unterlag aber mit 66 zu 40 Stimmen; zustimmen
mochten dem Postulat neben dem links-grünen Lager nur noch ein Dutzend Mitglieder
der CVP, einige welsche Liberale und Freisinnige, sowie – als einziger Deutschschweizer
seiner Partei – FDP-Präsident Steinegger (UR). 23

MOTION
DATUM: 20.04.1999
MARIANNE BENTELI

Asylpolitik

Eine andere Motion der CVP-Fraktion, die eine Überprüfung der Betreuungs- und
Fürsorgestandards in der Asylpolitik verlangte, wurde auf Antrag des Bundesrates, der
laufende Abklärungen im Rahmen der Arbeitsgruppe „Finanzierung Asylwesen“ geltend
machte, nur als Postulat angenommen. Eine Motion des Zürcher SVP-Abgeordneten
Fehr, [98.3426] die eine Beschränkung der staatlichen Fürsorgeleistungen auf legal
anwesende Asylbewerber forderte und illegal eingereiste, „papierlose“ und
abgewiesene Personen davon ausnehmen wollte, wurde mit 76 zu 54 Stimmen
verworfen. Auch hier begründete der Bundesrat seinen Antrag auf Ablehnung mit dem
Hinweis auf die Arbeitsgruppe, deren Ergebnisse vorerst abgewartet werden sollten.
Eine von Loretan (fdp, AG) eingereichte Motion zur Internierung weggewiesener
Ausländer und straffällig gewordener Asylsuchender wurde mit 26 zu 5 Stimmen
deutlich gutgeheissen. Bundesrätin Metzler hatte sich unter anderem mit dem Verweis
auf die Europäische Menschenrechtskonvention vergebens gegen den Vorstoss
gewehrt. 24

MOTION
DATUM: 31.12.1999
MARIANNE BENTELI

Seit einigen Jahren gerät die Asylrekurskommission (ARK) zunehmend unter Druck der
politischen Rechten. Nationalrat Fehr (svp, ZH) reichte zusammen mit 65
Mitunterzeichnenden eine Motion ein, die vom Bundesrat als Sofortmassnahme den
Erlass von Ordnungsvorschriften verlangte, die eine „gesetzestreue“ Form des
Rekurswesens sicherstellten. Fehr warf der ARK vor, durch eine fragwürdige bis
unverantwortliche Praxis „dem Missbrauch des Asylrechts Vorschub“ zu leisten.
Bundesrätin Metzler erklärte, die Aufsicht über die ARK sei gewährleistet, insbesondere
auch durch die Geschäftsprüfungskommissionen des Parlaments. Gesetzesänderungen
seien immer möglich, doch bis es allenfalls so weit sei, müsse die Unabhängigkeit der
ARK respektiert werden. Mit 62 zu 42 Stimmen wurde die Motion abgelehnt. Die ARK
hatte sich den Zorn der Rechtsbürgerlichen zugezogen, weil sie u.a. die
„Drittstaatenregelung“, wie sie die Verordnung zum neuen Asylgesetz vorsah, für nicht
zulässig erklärte. Bisher wurde der Aufenthalt in einem „sicheren“ Drittland toleriert,
ohne dass der Asylbewerber, wenn der dort kein Asylgesuch eingereicht hatte, deshalb
vom Verfahren ausgeschlossen wurde. Die neue Verordnung wollte verlangen, der
Asylsuchende müsse belegen, dass er „ohne Verzug“ durch das Drittland transitiert sei.
Die ARK befand, das Gesetz gebe keine Grundlage, um von der alten Praxis
abzuweichen. Auf Kritik vor allem bei der FDP stiess auch der Entscheid der ARK,
Röntgenaufnahmen zur Bestimmung des Alters von Asylsuchenden nicht als
Rechtsmittel zu anerkennen. 25

MOTION
DATUM: 05.10.2000
MARIANNE BENTELI

1) Mo. 13.3725; NZZ, 1.11.13; NWZ, 25.10.13; ZGZ, 11.10.13.
2) AB NR, 2015, S. 1706 f.
3) AB NR, 2018, S. 1731; NZZ, 29.9.18
4) AB SR, 2019, S. 548; Bericht RK-SR vom 17.5.19
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5) LT, 4.3.11
6) AB NR, 2012, S. 2229
7) AB SR, 2013, S. 1023 ff.; AB SR, 2013, S. 455 ff.; AB SR, 2013, S. 702 ff.; Mo. 13.3520
8) AB NR, 2009, S. 1008; AB NR, 2009, S. 1255 f.; AB SR, 2009, S. 1263 ff.; AB SR, 2009, S. 1292; Mo. 08.3208; Mo. 08.3268;
NLZ, 10.12.09
9) AB NR, 2009, S. 1255 f.; AB NR, 2011, S. 52 ff.; AB SR, 2009, S. 1263 ff.; Po. 09.3737
10) Mo. 19.4033; Mo. 19.4034; Mo. 19.4035; Mo. 19.4036; Mo. 19.4037; Mo. 19.4319
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12) AB NR, 2016, S. 1060 f.
13) AB NR, 2017, S. 1514 f.; BZ, NZZ, 22.9.17
14) AB NR, 2015, S. 1727 ff.; AB NR, 2015, S. 1740 f.
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16) AB NR, 2019, S. 44 ff.
17) AB NR 2019, S. 1422 f.; AB SR 2019, S. 287
18) BO CE, 2017, p. 935; BO CN, 2017, p. 793 s.; Communiqué de presse CEATE-CE
19) Presse des 3.9 et 1.10.97
20) BO CN, 1999, p. 1205 ss.; Presse du 18.6.99
21) AB NR, 2014, S. 1274; AB SR, 2014, S. 825 ff.
22) AB NR, 2019, S. 2428
23) Amtl. Bull. NR, 1999, S. 680 ff. 
24) Amtl. Bull. NR, 1999, S. 2496 f. ; Amtl. Bull. NR, 1999, S. 2499 f.; Amtl. Bull. StR, 1999, S. 911 ff. 
25) AB NR, 2000, S. 1186 f. (AB NR, 2000, S. 1193). Siehe SPJ 1999, S. 295.; NZZ, 20.1. und 28.4.00; BaZ, 9.3.00. Siehe SPJ 1999,
S. 293.; TA, 22.2.00; Bund, 27.9.00; NZZ, 28.9.00.

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.90 - 01.01.20 9


